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Norm

RATG §15

STPO §393 Abs5

Rechtssatz

Werden mehrere Privatbeteiligte durch einen einzigen Rechtsanwalt vertreten, so sind die Kosten des einzelnen

Privatbeteiligten zu berechnen, indem die Gesamtkosten der Vertretung zuzüglich des Streitgenossenzuschlages nach

§ 15 RAT durch die Zahl der vertretenen Privatbeteiligten geteilt werden; dies gilt auch dann, wenn ein Streitgenosse

mit seinen Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen wurde.

Entscheidungstexte

6 Bs 57/13b
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